
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 4. Oktober 2017

934. Motion 13.3363: Aufgabentrennung zwischen Bund und Kantonen
(Vernehmlassung)

1. Ausgangslage

Mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung
zwischen Bund und Kantonen (NFA) wurde 2008 die Aufgabenteilung neu
geordnet. Die damalige Reform blieb aber auf halbem Weg stecken: Von
den über 30 untersuchten Aufgabenbereichen zur Entflechtung blieben
deren 17 als Verbundaufgaben übrig. Verschiedene Berichte des Bundes
und der ch Stiftung zeigen auf, dass seit 2008 Kompetenzverschiebungen
zum Bund sowie Aufgabenverflechtungen stark zugenommen haben und
die verfassungsrechtlichen Grundsätze der NFA nicht eingehalten werden.

Im Rahmen der Stellungnahme der Konferenz der Kantonsregierun-
gen (KdK) zum 2. NFA-Wirksamkeitsbericht 2014 und der Monitoring-
berichte Föderalismus 2011–2013 sowie 2014–2016 der ch Stiftung wurde
von den Kantonen mehrmals die Überprüfung der Aufgabenteilung Bund–
Kantone eingefordert. Die Motion 13.3363 «Aufgabentrennung zwischen
Bund und Kantonen» hat diese Forderung aufgenommen. Der Bundes-
rat wird beauftragt, dem Parlament zusammen mit dem 3. NFA-Wirksam-
keitsbericht 2018 eine vollständige Analyse aller Verbundaufgaben zwi-
schen Bund und Kantonen zu unterbreiten.

Die KdK hat im Herbst 2015 beschlossen, ein eigenes Projekt zur Auf-
gabenteilung Bund–Kantone durchzuführen. Sie hat gemeinsam mit den
Direktorenkonferenzen Grundlagen für eine gemeinsame Stellungnah-
me der Kantonsregierungen erarbeitet. Die Plenarversammlung der KdK
hat am 24. Juni 2016 einen gemeinsamen Positionsbezug der Kantons-
regierungen verabschiedet. Die Arbeiten der Kantone dienten der Eid-
genössischen Finanzverwaltung (EFV) als Grundlage für die Erstellung
des vorliegenden Berichtsentwurfs zur Stellungnahme zur Motion.

Mit Schreiben vom 14. Juli 2017 unterbreitet die EFV der KdK einen
Berichtsentwurf zur Stellungnahme bis Ende Dezember 2017. Bemerkun-
gen zum Berichtsentwurf sind dem Sekretariat der KdK bis am 27. Okto-
ber 2017 einzureichen. Die KdK beabsichtigt, die gemeinsame Stellung-
nahme der Kantonsregierungen an der Plenarversammlung vom 22. De-
zember 2017 zu verabschieden. Der Bundesrat wird im 1. Quartal 2018
die gemeinsame Stellungnahme der Kantonsregierungen zur Kenntnis
nehmen und über den Handlungsbedarf befinden. Den Entscheid über
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die Weiterführung der Aufgabenentflechtung kommuniziert der Bundes-
rat im Rahmen der Veröffentlichung des 3. NFA-Wirksamkeitsberichts im
März 2018. Die Veröffentlichung des Berichts zur Motion ist mit der Ver-
abschiedung der Botschaft zur Festlegung des Ressourcen- und Lasten-
ausgleichs zwischen Bund und Kantonen für die Beitragsperiode 2020–
2023 im Herbst 2018 vorgesehen.

Für die Prüfung und Ergänzung der finanziellen Kosten der einzelnen
Aufgaben in den Kantonen wird das KdK-Sekretariat eine separate Er-
hebung bei den Kantonsregierungen durchführen.

Die Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirek-
toren (FDK) stimmt in ihrer Stellungname vom 15. September 2017 der
Weiterführung der Aufgabenentflechtung zu. Sie ist mit anderen wichtigen
Vorlagen zu koordinieren, wobei der Steuervorlage 17 und der Optimie-
rung des Nationalen Finanzausgleichs zeitlich eine höhere Priorität beige-
messen werden soll. Es sollte ein fokussiertes Vorgehen gewählt werden.
Die Kantone dürfen sich mit ihren Anliegen zur Aufgabenentflechtung
nicht verzetteln.

2. Stellungnahme

Die Faktenblätter sind klar strukturiert und verschaffen einen guten
Überblick über die zu analysierenden Verbundaufgaben. Der Kanton
Zürich nimmt zu den allgemeinen Fragen und zu den einzelnen Aufga-
benbereichen Stellung.

Auf Antrag der Finanzdirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Schreiben an die Konferenz der Kantonsregierungen, KdK (auch per
E-Mail im Word-Format an mail@kdk.ch):

Mit Schreiben vom 11. August 2017 haben Sie uns eingeladen, zum Be-
richtsentwurf zur Beantwortung der Motion 13.3363 «Aufgabentrennung
zwischen Bund und Kantonen» Stellung zu nehmen. Wir danken für diese
Gelegenheit. Aufgrund der sehr kurzen Vernehmlassungsfrist war eine
vertiefte Stellungnahme und kantonsinterne Entscheidfindung nur be-
dingt möglich. Wir ersuchen für künftige Stellungnahmen eine zeitliche
Planung, die den ordentlichen Einbezug aller betroffenen Aufgabenbe-
reiche ermöglicht.
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A. Beantwortung der Fragen

Ihre drei Fragen beantworten wir wie folgt:

1. Haben Sie grundsätzliche Bemerkungen zum Bericht?
Aufgabenverflechtungen schränken die Handlungsautonomie und die

Steuerungsmöglichkeiten der Kantone ein. Die Fortsetzung der Aufga-
benentflechtung im Sinne einer NFA II soll daher vorangetrieben wer-
den mit folgenden allgemeinen Zielsetzungen:
–  Es sollen möglichst viele bestehenden Verbundaufgaben entflochten

werden.
–  Die kantonalen Ausgaben aufgrund von Bundesrecht in nicht ent-

flechtbaren Aufgabenbereichen sind vom Bund gegenzufinanzieren.
–  Ausgaben der Kantone für die vom Bund auferlegten Vollzugsaufga-

ben sind künftig vom Bund zu finanzieren.
Die Einhaltung der Haushaltsneutralität ist eine Rahmenbedingung zur

Erhaltung des Föderalismus. Mit einer klaren Aufgabenteilung zwischen
dem Bund und den Kantonen kann die Steuerbarkeit der Aufgabe ver-
bessert werden. Die Kantone sollen dem Bund darlegen, dass sie mehr
Autonomie in der Erfüllung ihrer Aufgaben wollen.

Grundsätze der NFA
Die Grundsätze der NFA, namentlich die Prinzipien der Subsidiarität

und der fiskalischen Äquivalenz gemäss Art. 5a und 43a Abs. 1–3 der Bun-
desverfassung (BV), sollen gestärkt werden.

Für die Weiterführung der Aufgabenentflechtung ist auf diese verfas-
sungsrechtlichen Prinzipien abzustellen. Der Bund soll Aufgaben nicht
an sich ziehen, welche die Kantone ebenso gut erfüllen können. Die Ent-
scheidung, die Bereitstellung und die Finanzierung von öffentlichen Leis-
tungen sollen aus einer Hand erfolgen. Die aus den NFA-Grundsätzen
abgeleiteten Beurteilungskriterien gemäss dem Bericht des Bundesrates
vom 12. September 2014 in Erfüllung des Postulats Stadler 12.3412 «Über-
prüfung der Einhaltung der NFA-Prinzipien» können für die Beurteilung
der Entflechtung von Verbundaufgaben von grossem Nutzen sein, da sie
die Anwendung der NFA-Grundsätze auf konkrete Aufgabenbereiche
erlauben. Den vorgeschlagenen Kriterien für die Entflechtung von Ver-
bundaufgaben stimmen wir daher zu. Des Weiteren sind das Gleichbe-
handlungsgebot und die Chancengleichheit gemäss Art. 8 und 43a BV
als weitere Grundsätze im Projekt zur NFA II zu berücksichtigen.
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Methodische Grundlagen der Überprüfung
Das vorgeschlagene methodische Vorgehen zur Ermittlung der zu ana-

lysierenden Aufgabenbereiche, namentlich die Verwendung der Daten-
bank der Bundessubventionen, ist zweckmässig. Die von uns im Rahmen
des Positionsbezugs vom 24. Juni 2016 gemeldeten Aufgabenbereiche mit
Handlungsbedarf sind im Berichtsentwurf weitgehend berücksichtigt.

Bei der Überprüfung der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kan-
tonen ist der Blickpunkt auf die Verbundfinanzierungen zu legen. Gemäss
Seite 8 des Berichtsentwurfs werden 34 Verbundaufgaben geprüft. Er-
fahrungen aus dem ersten NFA-Projekt zeigen, dass eine genügend hohe
Anzahl an Verbundaufgaben für die Erstellung der Globalbilanz von Vor-
teil ist. Mit einer grösseren Manövriermasse können im politischen Pro-
zess Hürden besser überwunden werden.
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B. Weitere Aufgabenbereiche mit Handlungsbedarf

Straf- und Massnahmenvollzug
Die geforderten Haftmodalitäten können in den zahlreichen kleinen

und kleinsten Gefängnissen, die zumeist auch stark veraltet sind, kaum
umgesetzt werden. Die nötigen baulichen Veränderungen sind in vielen
Gefängnissen nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand mög-
lich. Deshalb müssen längerfristig kleine Gefängnisse aufgehoben und die
Plätze in grössere Einheiten zusammengefasst werden. Denn nur in grös-
seren Gefängnissen kann den gestiegenen Anforderungen im Bereich
der Sicherheit, der medizinischen Versorgung, der Beschäftigung sowie
den Sport- und Freizeitaktivitäten Rechnung getragen werden. Dieses Ziel
kann – wie beim Straf- und Massnahmenvollzug – wohl nur mittels in-
terkantonaler Zusammenarbeit erreicht werden. Diese Modernisierung
ist teuer und lässt sich angesichts der angespannten Finanzlage in den
Kantonen ohne Bausubventionen durch den Bund zumindest in abseh-
barer Zeit nicht umsetzen, zumal die Kantone auch noch die zusätzlich
notwendigen Personalstellen finanzieren müssen.

Es soll eingehend überprüft werden, ob die gemäss Art. 123 Abs. 3
Bst. b BV geltende Beschränkung der Verbundaufgabe auf den Straf- und
Massnahmenvollzug noch Bestand hält oder nicht auf den Haftvollzug
ausgedehnt werden müsste (Änderung von Art. 2 Bundesgesetz über die
Leistungen des Bundes für den Straf- und Massnahmenvollzug).

Amtliche Vermessung und ÖREB-Kataster
Im vorgelegten Berichtsentwurf erscheinen uns die Ausführungen im

Faktenblatt zum Aufgabenbereich Nr. 17 eher knapp. Auffallend ist, dass
der Titel des Faktenblattes nur noch «Amtliche Vermessung und ÖREB-
Kataster» statt wie im Positionsbezug der KdK «Geoinformation und
Amtliche Vermessung» lautet. Aus unserer Sicht ist eine breitere Fassung
des Aufgabenbereichs wichtig. Die Vorgaben des Bundes im Geoinfor-
mationsrecht verursachen Mehraufwand, der abzugelten ist (Vorgaben
Datenmodell, Termine, erhebliche Harmonisierungs- und Koordinations-
aufwendungen wie Datennacherfassungen und -änderungen usw.).

Bei der Umsetzung der Geobasisdaten gemäss Geoinformationsgesetz
ist das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz klar nicht eingehalten. Der
Bund trifft Festlegungen mit weitreichenden Auswirkungen auf die Kan-
tone und beteiligt sich nicht an den Kosten, die diese Festlegungen ver-
ursachen. Insbesondere beim Aufbau des ÖREB-Katasters wird dies für
die Kantone schmerzlich spürbar sein, da der Bund wohl den Betrieb des
Katasters mitfinanziert, die zum Teil sehr aufwendige Datenerhebung aber
alleine den Kantonen überlässt.
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Klimaschutz
Es fehlt ein Faktenblatt «Klimaschutz». Das im Sommer 2017 in die Ver-

nehmlassung gegebene CO2-Gesetz enthält Zielsetzungen für die Kan-
tone (Gebäudesanierungen). Mit dem vorgeschlagenen Verbot von fossi-
len Heizungen ab 2030 wird eine subsidiäre Bundeskompetenz im Ge-
bäudebereich vorangetrieben.

II. Dieser Beschluss ist bis zur Verabschiedung des Positionsbezugs
der KdK vom 22. Dezember 2017 nicht öffentlich.

III. Mitteilung an die Direktionen des Regierungsrates und die Staats-
kanzlei.

                                                                                 Vor dem Regierungsrat
                                                                                 Der stv. Staatsschreiber:

                                      Hösli
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